Sozialraum / Wie generieren wir Angebote
·    Sozialraumgestaltung

· Ausblick/Vision
Der Sollzustand kann dem Ansatz des Vorschlagspapiers der Bund-Länder-Arbeitsgruppe folgend aus Art. 19 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hergeleitet werden: 

Menschen mit Behinderungen leben mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft. Sie nehmen voll an der Gemeinschaft teil, sie wählen ihren Aufenthaltsort selbst und entscheiden, wo und mit wem sie leben, und sind nicht verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu leben; sie haben den Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten, einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist.

Gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit stehen Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung und tragen ihren Bedürfnissen Rechnung.

Dies bedeutet, dass  die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen den allgemeinen Lebensbedingungen (Wohnen in eigener Wohnung, Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt) „gleichen“ (Annäherung der Lebensverhältnisse). Die Gesellschaft ermöglicht die gleichberechtigte Nutzung der allen Menschen offenstehenden gemeindenahen Dienstleistungen und Einrichtungen und damit zugleich die unabhängige und selbstbestimmte Lebensführung. Es sind wirksame und geeignete Maßnahmen getroffen, die die volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und die volle Teilhabe an der Gemeinschaft ermöglichen. Menschen mit Behinderungen sind im kommunalen Sozialraum in ein Netzwerk von familiären, nachbarschaftlichen, ehrenamtlichen und professionellen Hilfen eingebunden, das ihnen den Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände lässt und ihre Selbstbestimmung fördert. Soweit professionelle Hilfen notwendig sind, fügen sich diese ohne Brüche in dieses  Netzwerk  ein. 

Der Vorrang ambulanter Leistungen vor stationären Leistungen ist selbstverständlich und ist Folge von Normalität, Inklusion und Subsidiarität.

· Ebenen des Infrastrukturbegriffs
1. Metaebene: Gesellschaftliche Strukturbildung (Soziokulturelle Faktoren, Wertehaltungen,  Grundmuster politisch-rechtlichökonomischer Organisation)

2. Makroebene: Sicherung stabiler makroökonomischer Rahmenbedingungen (Haushaltspolitik, Sozialleistungspolitik, Steuerpolitik, Familienpolitik)

3. Mesoebene: Strukturgestaltung durch Steuerungsmuster (Infrastrukturpolitik, Bildungspolitik, Regionalpolitik, Verkehrspolitik)
4. Mikroebene: Gestaltung der konkreten Unterstützungsleistungen, organisatorische  Strukturbildung
Die Gestaltung des – kommunalen – Sozialraums wird auf allen genannten Ebenen beeinflusst. Der ideale Sollzustand ist nur zu erreichen, wenn das Zusammenwirken der Ebenen erkannt, offen gelegt, akzeptiert und die Gestaltung auf jeder Ebene an den Grundprinzipien von Normalität und Inklusion orientiert wird. Übersteuerungen auf der Makroebene z.B. im Zusammenhang mit der Definition von Bedingungen für Sozialleistungen können Anstrengungen der Netzwerkbildung auf der Mikroebene, d.h.  im kommunalen Sozialraum, erschweren. 

· Konkrete Ansätze

· Barrierefreiheit

Ein Leben in der Normalität des kommunalen Sozialraums setzt die Barrierefreiheit von allgemeinen Einrichtungen und Diensten voraus. Barrierefreiheit wird dabei umfassend verstanden. Barrierefrei sind Einrichtungen und Dienste, wenn sie Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Begabungen und Fähigkeiten, offen stehen und grundsätzlich ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Barrierefreiheit meint mithin nicht nur die Berücksichtigung körperlicher, geistiger, sinnes- und anderer Behinderungen, sondern ganz allgemein die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Einrichtungen und Diensten durch alle. Die Barrierefreiheit beschreibt dabei einen besonders anspruchsvollen Standard von Zugänglichkeit und Nutzbarkeit.

Die Herstellung der Barrierefreiheit im umfassenden Sinn ist ein fortwährend andauernder Prozess, der mit der technologischen und der gesellschaftlichen Entwicklung schritthalten muss. Sie kann durch rechtliche Bestimmungen in Spezialgesetzen, z.B. den Bauordnungen,  ebenso unterstützt werden wie durch konkrete Maßnahmen, z.B. Investitionsprogramme. Die rechtlichen Rahmenbedingungen (Behindertengleichstellungsgesetze usw.) sind ebenso wie die konkreten Maßnahmepläne zur Herstellung der Barrierefreiheit (vgl. Art. 9 UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen) fortlaufend zu evaluieren und zu überarbeiten. 

· Unterstützung der familiären Strukturen

Bei der Unterstützung familiärer Strukturen wirken die oben beschriebenen Ebenen im besonderen Maße zusammen. Die der makroökonomischen Ebene zuzuordnende Politik des Familienlastenausgleichs ist hier ebenso wirksam wie die Bereitstellung  familienentlastender Leistungen auf der Mikroebene. Noch augenfälliger ist der Zusammenhang der Bildungspolitik (Mesoebene) und der Unterstützung von Familien bei der Betreuung, Erziehung und Bildung.
· Unterstützung der nachbarschaftlichen und der ehrenamtlichen Strukturen

Die Unterstützung nachbarschaftlicher und ehrenamtlicher Strukturen sind zuförderst gesellschaftspolitische Aufgaben, die allerdings von Staat und Kommune durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch durch die Errichtung und Förderung von Ehrenamtsbörsen und die technologische und organisatorische Unterstützung von Netzwerkstrukturen (einschließlich des Mentoring, vgl. § 24 III a UN-Konv.) bedient werden können.

· Wohnortnahe Begegnungs-, Beratungs- und Unterstützungsstrukturen

Orte der Begegnung, Kommunikation und Beratung wirken Tendenzen der Vereinsamung von Menschen mit Behinderungen, die selbstbestimmt in der eigenen Häuslichkeit leben entgegen. Sie ergänzen familiäre, nachbarschaftliche und ehrenamtliche Strukturen und sind in ein umfassendes Netzwerk eingebunden. Hierzu zählen auch Einrichtungen der Krisenintervention. Die Unterstützungsstrukturen umfassen auch professionelle Hilfen. 
· Fazit

Wie kann die Entwicklung und der Erhalt wohnortnaher Unterstützungsstrukturen  gewährleistet werden? Die bislang angewandten Instrumente zur Bereitstellung von Leistungen sind:

· Sozialplanung

· Örtliche Planung, Regionalplanung
· Zielvereinbarungen

· Regionalbudgets

· Gesetzliche Sicherstellungsbefehle, vgl. § 17 SGB I, § 19 SGB IX
· Objektförderung

· Vertragswesen im sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis nach §§ 75 ff SGB XII

· Förderung der Marktenwicklung, durch die Gewährung von Gutscheinen und Geldleistungen

· Interessenbekundungsverfahren

Alle bislang angewandten Instrumente zur Generierung von Unterstützungsstrukturen sind auch mit Blick auf die Fundamentalziele der Selbstbestimmung und Inklusion unvollkommen. 
Fraglich ist, ob auf der instrumentellen Ebene Vollkommenheit mit Blick auf die Zielsetzung überhaupt erreicht werden kann oder ob die Unvollkommenheit des Instrumentenkastens  jeder politischen Intervention wesensimmanent ist und daher einer fortwährenden Revision zu unterwerfen ist. Hinzukommt die Feststellung von erheblichen Interdependenzen zwischen den oben beschriebenen Ebenen der Steuerung. Aus diesem Grund muss die Angebotsstruktur flexibel, offen und durchlässig ausgestaltet werden.
Alle von der Feststellung des Hilfebedarfs im Einzelfall abstrahierenden Instrumente der Angebotsplanung bergen Chancen, aber auch Risiken der Fehlallokation. Hilfeplanung allein aus Anlass des Einzelfalls birgt das Risiko fehlender Unterstützungsstrukturen. Allerdings ist dieses Risiko  im barrierefreien und inklusiv gestalteten Sozialraum geringer als aktuell, da dort die Bedeutung von Sondersystemen weniger stark ausgeprägt ist. 

In dem Vorschlagspapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe wird die Sicherstellung der benötigten Angebote durch Vergabe/Zulassung angeregt: Als langfristig mögliche Perspektive ist zu prüfen, inwieweit über die nachfolgenden Zwischenschritte eine andere Angebotsrealität entsteht, in der die Leistungsberechtigten überwiegend als mit Kaufkraft ausgestattete Nachfrager von individuellen Dienst- und Sachleistungen auftreten:

a) Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten des Vergaberechts zur Gewinnung von Vereinbarungspartnern nach § 75 SGB XII, die vor Ort benötigte, bisher fehlende Leistungen anbieten;

b) Ausweitung von persönliche Budgets und (pauschalierten) Geldleistungen entsprechend

dem ausgeübten Wunsch-, Wahl- und Antragsrecht der Leistungsberechtigten bezogen auf

alle individuellen Bedarfe, für die nicht zwingend Leistungen im Dreiecksverhältnis gewährleistet werden müssen.

Ausgangspunkt sollte im Sinne von Personenzentrierung der konkrete Hilfebedarf sein. Dies folgt aus dem Ziel der Personenzentrierung: „Beim personenzentrierten Ansatz geht es darum, mit dem Leistungsberechtigten gemeinsam den individuellen Hilfebedarf festzustellen und dann ein passendes Hilfepaket zu organisieren, möglichst im gewohnten Lebensumfeld und unter möglichst „normalen“ Bedingungen; das heißt weitgehend außerhalb von Spezialeinrichtungen.“

Die Orientierung der Leistungsgewährung am individuellen Teilhabebedarf erfordert eine  individuelle Teilhabeplanung, die örtliche Koordination und Planung von Teilhabestrukturen, d.h. die Bereitstellung vielfältiger gemeindezentrierter Angebote, vgl. Bund-Länder-Vorschlagspapier. Diese kann durch örtliche Träger geleistet werden oder aber durch überörtliche Träger, die über örtliche Strukturen verfügen.
· Übergangsszenarien

Der Übergang von Sondersystemen der Teilhabe zu wohnortnahen Unterstützungsleistungen wird besondere Herausforderungen an alle Akteure stellen. 
Im Rahmen eines Prozesses der Weiterentwicklung der Teilhabestrukturen werden die vorhandenen Strukturen ergänzt. Im Rahmen dieses Prozesses sollten gezielt Anreize zur Stärkung des ambulanten Bereichs gesetzt werden. Zugleich müssen gesetzliche Regelungen dem Vebraucherschutz und dem Qualitätssicherungsgedanken aller Angebote Rechnung tragen. Im Zuge der Umgestaltung darf die individuelle Bedarfsdeckung nicht in Frage gestellt werden, vielmehr müssen die Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten zunehmen. Die vorhandene Vielfalt ist zu erhalten und weiter- zuentwickeln. Die Überwindung der Sektorengrenzen muss den Wechsel zwischen den Leistungsformen ohne Verlagerung des Lebensmittelpunktes ermöglichen. Die stationäre Angebotslandschaft ist bei der Entwicklung ambulanter Strukturen einzubeziehen (Stichwort: Verbundsysteme). Die Entwicklung der wohnortnahen ambulanten Infrastruktur soll eine dem stationären Umfeld vergleichbare Qualität und Sicherheit gewährleisten. Die Umstrukturierung muss offen und transparent erfolgen.
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